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MEDIZINISCHE HILFE & 
SPURENSICHERUNG 
NACH EINER SEXUAL-
STRAFTAT
VERTRAULICH, KOSTENLOS, SOFORT

Ein Angebot der Universitätsfrauenklinik Ulm 
in Kooperation mit der Frauenberatungsstelle Ulm



MEDIZINISCHE HILFE  
UND SPURENSICHERUNG 

Sexualisierte Gewalt stellt eine Grenzverletzung mit 
oft schwerwiegenden seelischen und körperlichen 
Folgen dar. Als Betroffene tragen Sie keine Schuld  
an dem, was Ihnen passiert ist. Viele Frauen und 
Mädchen erleben sexualisierte Gewalt – unabhängig 
von Verhalten, Aussehen, Alter oder Herkunft.  
Die Verantwortung für das Geschehene liegt dabei 
immer ganz allein beim Täter. 

Egal, ob Sie Anzeige erstatten möchten oder nicht: 
Sie sollten sich schnellstmöglich medizinisch unter- 
suchen lassen, auch wenn Sie keine sichtbaren 
Verletzungen haben. Dies ist auch wichtig, damit  
Sie innere Verletzungen, eine Infektion oder eine 
mögliche Schwangerschaft ausschließen können.

BERATUNG UND HILFE 

Viele Frauen und Mädchen befinden sich nach einer 
sexualisierten Gewalterfahrung in einem schock-
artigen Zustand. Oft folgt nach der Tat eine Zeit der 
Desorientierung und der Versuch, das Geschehene  
zu begreifen. Bleiben Sie damit nicht allein!  
Sie können sich direkt nach der Tat oder auch später 
an die Frauenberatungsstelle Ulm wenden. 

Dort können Sie kostenlos und vertraulich 
–  mit einer Mitarbeiterin über das Erlebte sprechen
–  Informationen über rechtliche Hilfen und  

zum Strafverfahren erhalten
–  gemeinsam überlegen, ob Sie die Tat anzeigen 

möchten und weitere Schrit te planen
–  Begleitung beispielsweise zu Rechtsanwält*innen 

oder zum Gerichtsprozess erhalten

DAS VERFAHREN  
DER SPURENSICHERUNG 

Die einzelnen Schritte: 
Suchen Sie schnellstmöglich nach der Tat die 
Ambulanz der Frauenklinik auf. Wenn Sie im 
Moment noch keine Anzeige erstatten möchten, 
bit ten Sie dort um eine vertrauliche Spuren-
sicherung ohne Anzeige. 

Die Frauenklinik hält ein Spurensicherungsset 
bereit. Nach der Untersuchung unterschreiben  
Sie eine Erklärung, dass Sie eine vertrauliche 
Spurensicherung und eine Lagerung der Spuren 
(für derzeit ein Jahr möglich) wünschen. Davon 
erhalten Sie eine Durchschrif t. Diese sollten Sie 
sehr sorgfältig aufbewahren. 

Falls Sie die Tat zu einem späteren Zeitpunkt 
anzeigen, weisen Sie die Polizei auf die bereits 
erfolgte Spurensicherung hin. Die Polizei kümmert 
sich dann um die notwendigen Schrit te. 

Wenn Sie sofort Anzeige erstatten möchten,  
rufen Sie direkt bei der Kriminalpolizei Ulm  
an (Tel. 0731/188-0) oder bit ten Sie die behan-
delnde Ärzt*in darum. 

In der Frauenklinik Ulm können Sie Rund-um-die-Uhr 
durch eine kostenlose und vertrauliche Untersuchung 
auch mögliche Beweismittel der Tat sichern lassen. 
Die gesicherten Spuren können derzeit 1 Jahr in der 
Rechtsmedizin der Uniklinik Ulm aufbewahrt werden. 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Anzeige 
erstatten möchten oder sich momentan dazu nicht in 
der Lage fühlen, können Sie somit auch später noch 
auf die gesicherten Beweismittel zugreifen. Auch für 
mögliche Opfer entschädigungsansprüche können 
gesicherte Spuren hilfreich sein.

Bit te zögern Sie nicht zu lange – bestimmte Spuren 
sowie der Nachweis von K.O.-Tropfen können nur 
wenige Stunden nach der Tat nachgewiesen werden. 
Sie sollten sich nach Möglichkeit vor der Unter-
suchung nicht waschen, duschen oder umziehen. 


